
 

Informationen zu Datenverarbeitungen 

im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender 

Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) 

nach Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
 
 
 
 
Verantwortlicher:  Stadt Arnsberg, Der Bürgermeister, Rathausplatz 2, 59759 Arns-

berg,  
Tel.: 0 29 32/201-1246 Email: buergermeister@arnsberg.de 

Datenschutzbeauftragter:  Stadt Arnsberg, Behördlicher Datenschutzbeauftragter, Rathaus-
platz 2, 59759 Arnsberg, Tel.: 0 29 32/201-1809, Email: daten-
schutz@arnsberg.de 

Zweck der 
Datenverarbeitung: Die Unterhaltsvorschussstelle der Stadt Arnsberg verarbeitet 

personenbezogene Daten von Ihnen zum Zwecke ihrer gesetz-
lichen Aufgabenerledigung nach dem UVG. Sie ist zur wirtschaft-
lichen Erbringung von Geldleistungen verpflichtet. Dies sind 
insbesondere die Gewährung von Unterhaltsvorschuss und die 
entsprechende Beratung. Darüber hinaus werden personen-
bezogene Daten auch bei der Durchsetzung des auf das Land 
übergegangenen Unterhaltsanspruchs gegen den Elternteil, bei 
dem das Kind nicht lebt, sowie ggf. zur Bearbeitung von 
Erstattungsansprüchen anderer Sozialleistungsträger verarbeitet 
und ggf. zu Prüfzwecken durch den Bundesrechnungshof, die 
Landesrechnungshöfe. 

Wesentliche 
Rechtsgrundlage/n: Die Datenverarbeitung durch die Unterhaltsvorschussstelle stützt 

sich auf Art. 6 Abs. 1 lit. c), Abs. 3 DSGVO i.V.m. §§ 68 Nr. 14, 60 
Abs. 1 S. 1, 2 Erstes Buch Sozialgesetzbuch, 67a ff. Zehntes Buch 
Sozialgesetzbuch, §§ 1, 6 UVG. 

Kategorien der 
personenbezogener Daten  Folgende Datenkategorien werden von der Unterhaltsvorschuss-

stelle verarbeitet:  

a) Stammdaten inkl. Kontaktdaten 

Das sind: Aktenzeichen, Name und Vorname des berechtigten 
Kindes und beider Elternteile, Geschlecht, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Anschrift, Telefonnummer (optional), E-Mail-Adresse (op-
tional), Familienstand, Kindschaftsverhältnis, Staatsangehörig-
keit, Aufenthaltsstatus, Renten-/Sozialversicherungsnummer, 
Bankverbindung  

b) Daten zur Leistungsgewährung und zum Rückgriff 

Das sind: Einkommensnachweise, Vermögensnachweise, Leis-
tungszeitraum, -höhe, -art, Angaben zur Unterbringung und zu Be-
treuungszeiten des Kindes, Daten zu Unterhaltsansprüchen/ Re-
gressansprüchen, Daten zu Krankenversicherung, Renten-versi-
cherung, Pflegeversicherung, Daten zur Dauer und Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses. 
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Empfänger oder Kategorien 
von Empfängern der Daten:  Die genannten Datenkategorien können zum Zwecke der 

gesetzlichen Aufgabenerledigung der Unterhaltsvorschussstelle 
an andere Sozialleistungsträger (z. B. DRV, Krankenversicherung, 
Jobcenter, Bundes-agentur für Arbeit), Finanzämter, Gerichte, 
andere Dritte wie z. B. kommunale Ämter, Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales, Bundesministerium des Innern, 
Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, 
Bundeszentralamt für Steuern, Bundesamt für Finanzen, 
Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, für den Bereich des Unterhaltsvorschuss 
zuständiges Landesministerium, ggf. Landesjugendamt, ggf. 
Landesverwaltungsamt, Insolvenzverwalter, Deutsches Institut für 
Jugendhilfe und Fami-lienrecht e. V. (DIJuF), Ausländerbehörden, 
Auftragsverarbeiter (z. B. Scandienstleister, IT-Dienstleister), 
externe Forschungs-institute (nur bei Forschungsanträgen, die 
durch das Bundes-ministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend genehmigt wurden), bei anderen Elternteilen: 
Arbeitgeber, Ausbildungs-betriebe, Versicherungsunternehmen. 
Darüber hinaus können personenbezogene Daten auch an 
öffentliche Stellen übermittelt werden wie z. B. Melderegister, 
Handelsregister, Grundbuchämter. 

Datenquellen: Die Unterhaltsvorschussstelle kann zum Zwecke ihrer gesetzlichen 
Aufgabenerledigung nach dem UVG gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c), Abs. 
3 DSGVO i.V.m. §§ 67a ff. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch, § 6 Abs. 
2, 5 und 6 UVG unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzun-
gen personenbezogene Daten auch bei anderen öffentlichen 
und nicht-öffentlichen Stellen oder Personen erheben. Dies kön-
nen sein: Der antragstellende Elternteil, andere Sozialleistungsträ-
ger (z. Bsp. DRV, Krankenversicherung, Jobcenter, Bundesagentur 
für Arbeit), Finanzämter, Gerichte, andere Dritte wie z. B. kommu-
nale Ämter, Bundeszentralamt für Steuern, Bundesamt für Finan-
zen, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Ausländerbehör-
den, bei anderen Elternteilen: Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe, 
Versicherungsunternehmen, Maßnahme- und Bildungsträger. 
Darüber hinaus können personenbezogene Daten auch aus öf-
fentlichen Quellen bezogen werden wie z. B. Internet, Melderegis-
ter, Handelsregister, Grundbuchämter usw. 

Dauer der Speicherung 
und Aufbewahrungsfristen: Für Daten zur Inanspruchnahme von Geldleistungen nach dem 

UVG besteht eine Speicherfrist von 4 bis 30 nach Beendigung des 
Verfahrens zur Durchführung des UVG. Eine Beendigung des Ver-
fahrens liegt vor, wenn keine Zahlung von Unterhaltsvorschuss 
mehr erfolgt und die Rückgriffsbearbeitung beim Elternteil, bei 
dem das Kind nicht lebt, abgeschlossen wurde (Grenze: Verjäh-
rung /Verwirkung). Innerhalb der vorstehend genannten Frist 
besteht kein Recht auf Löschung der personenbezogenen 
Daten.  
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Rechte  
der betroffenen Person: Von der Datenverarbeitung betroffene Personen haben nach 

Maßgabe der Artikel 15-18 und 21 DSGVO folgende Rechte: 
 Recht auf Auskunft, 
 Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, 
 Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbei-

tung bei unzulässiger Datenverarbeitung,  
 Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde 

Zuständige  
Aufsichtsbehörde: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW 

Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Telefon 0 211/38424-0 
Email poststelle@ldi.nrw.de, Internet www.ldi.nrw.de 

 

 
 
 
 
 

Stand: 09/2023 


